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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1995

Norm

StPO §72

Rechtssatz

Eine grob ungehörige Äußerung des Richters dem Verteidiger gegenüber rechtfertigt für sich allein noch nicht die

Annahme einer Befangenheit.

Entscheidungstexte

15 Os 82/95
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